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Zustimmung zu einem Vorhaben gemaR § 246 e
Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) fur das Flurstick 118, Flur 5
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Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen
(Entscheidung)

28.01.2026 O

19.03.2026 O

Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschlieRt:

1. die Zustimmung fur das Vorhaben auf dem Flurstuck 118 (Flur 5,
Gemarkung Dabendorf) gemals § 246 e Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 BauGB

oder

2. lehnt die Zustimmung fur das Vorhaben ab.

Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf
[X] besteht nicht [ ]1besteht flr:

Begriindung

Bebauung des Grundstiicks mit einem Einfamilienhaus und
Carport/Garage und Nebengebaude nach § 246 e Abs. 2 BauGB

Der Vorhabentrager hat das o. g. Grundstick zum Zwecke der Bebauung mit
einem Einfamilienhaus erworben. Seit 17.06.2025 ist er eingetragener
Eigentimer. Da das Grundstlck als Waldflache klassifiziert war, wurde bereits
vom Voreigentimer fur das Grundstick eine Waldumwandlung nach
Landeswaldgesetz beantragt, die mit Bescheid vom 18.03.2022 genehmigt
wurde. Somit wurde die dauerhafte Waldumwandlung zugunsten einer



Erholungsflache genehmigt (siehe Anlage Forstrechtliche Genehmigung zur
Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart).

Die Forstbehdorde hat dem derzeitigen Eigentumer bestatigt, dass die
Nebenbestimmungen zum Bescheid erfullt sind und die Waldumwandlung damit
abgeschlossen ist. Flr das Grundstick liegt ein aktueller Lageplan durch einen
ObVl vom Marz 2025 vor. Durch einen Experten wurde eine Faunistische
Untersuchung 2025 erstellt.

Beschreibung des geplanten Vorhabens

Der Eigentimer plant das Grundstuck mit einem Einfamilienhaus in Holzbauweise
unter Einhaltung der erforderlichen Abstandsflachen zu bebauen. Neben dem
Hauptgebaude sind ein Carport/Garage und ein sonstiges Nebengebaude
(Garten- /Geratehaus) ebenfalls in Holzbauweise geplant. In der beigeflgten
Anlage sind die mogliche Lage der geplanten Bebauung in Varianten und die
vergleichbaren Holzhauser beispielhaft dargestellt. Eine Prazisierung wurde auf
der Grundlage einer konkreten Planung an die Rahmenbedingen des Grundstlicks
im Rahmen des Bauantrags angepasst. Die geplante Grdéfle (Grundflache des
Wohngebdaudes ca. 150 gm und Geschossigkeit bis zwei Geschosse, wobei das
oberste Geschoss als Dachgeschols ausgebildet werden soll) und die Lage des
Wohnhauses auf dem Grundstlck entspricht der umgebenden Wohnbebauung
insbesondere entlang der sudlichen Lonsstrae und fugt sich in die Umgebung
ein. Die Bebauung der sudlichen Lonsstrale gehort zum
Siedlungszusammenhang (im Zusammenhang bebauten Bereich nach § 34
BauGB).

Die geplante Holzbauweise und die Erhaltung von mdglichst vielen
Bestandsbaumen sorgt dafur, dass der Waldcharakter erhalten bleibt und sich die
Bebauung gut ins Landschaftsbild einfugt. Erforderliche Baumfallungen sind
entsprechend der Baumschutzverordnung Teltow-Flaming auszugleichen. Die
Ergebnisse der faunistischen Untersuchung gaben keine Hinweise auf nicht
ausgleichbare Eingriffe bzw. Beeintrachtigungen. Die Erfullung der Bedingungen
nach § 246e Abs. 3 BauGB erscheint gegeben.

Stadtebauliche und planungsrechtliche Rahmenbedingungen

Die LonsstralRe befindet sich im OT Dabendorf und ist im sudlichen Bereich durch
ein bis zweigeschossige Einzelhduser (Einfamilienhduser) bebaut. Die nordliche
Seite der LonsstraBe, die nur durch einzelne Grundsticke mit Erholungs- und
Wohnbauten bebaut ist, wird dem AulRenbereich zugeordnet. Allerdings wurde
mit der 3. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Zossen die Nordseite
als Wohnbauflache dargestellt.

Auch im Landschaftsplan zur 2. Anderung des FNP wurde die nérdliche Seite der
LonsstralRe als geplante Erweiterungsflache fur Wohnnutzung dargestelit.

Der § 246 e BauGB im Wortlaut

(1) Mit Zustimmung der Gemeinde kann bis zum Ablauf des 31. Dezember 2030
von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder den aufgrund dieses Gesetzbuchs
erlassenen Vorschriften abgewichen werden, wenn die Abweichung unter
Wardigung nachbarlicher Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist
und einem der folgenden Vorhaben dient:

1.
der Errichtung Wohnzwecken dienender Gebaude,

2.



der Erweiterung, Anderung oder Erneuerung zuldssigerweise errichteter
Gebaude, wenn hierdurch neue Wohnungen geschaffen oder vorhandener
Wohnraum wieder nutzbar wird, oder

3.

der Nutzungsanderung zulassigerweise errichteter baulicher Anlagen zu
Wohnzwecken, einschlielich einer erforderlichen Anderung oder Erneuerung.

Hat eine Abweichung flur Vorhaben im AulRenbereich oder eine Abweichung von
Bebauungsplanen nach Uberschlagiger Prufung voraussichtlich zusatzliche
erhebliche Umweltauswirkungen, ist eine Strategische Umweltpriafung nach den
§§ 38 bis 46 des Gesetzes uber die Umweltvertraglichkeitspriafung durchzufuhren.
Bei Vorhaben nach den Nummern 18.7 und 18.8 der Anlage 1 zum Gesetz Uber
die Umweltvertraglichkeitsprufung bleibt die Verpflichtung zur Durchfuhrung
einer Umweltvertraglichkeitsprifung oder einer allgemeinen Vorprufung des
Einzelfalls unberuthrt.

(2) FUr die Zustimmung der Gemeinde nach Absatz 1 Satz 1 gilt § 36a
entsprechend.

(3) Im AuBenbereich sind die Absatze 1 und 2 nur auf Vorhaben anzuwenden, die
im raumlichen Zusammenhang mit Flachen stehen, die nach § 30 Absatz 1,
Absatz 2 oder § 34 zu beurteilen sind. § 18 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1
des Bundesnaturschutzgesetzes ist anzuwenden.

(4) Die Befristung nach Absatz 1 Satz 1 bezieht sich nicht auf die Geltungsdauer
einer Genehmigung, sondern auf den Zeitraum, bis zu dessen Ende im
bauaufsichtlichen Verfahren von der Vorschrift Gebrauch gemacht werden kann.

(5) Wird ein Vorhaben nach Absatz 1 zugelassen, kénnen in entsprechender
Anwendung der Absatze 1 bis 4 auch zugelassen werden:

1.

den Bedurfnissen der Bewohner dienende Anlagen fur kulturelle, gesundheitliche
und soziale Zwecke,

2.
Laden, die zur Deckung des taglichen Bedarfs fur die Bewohner dienen.

Da es sich um einen Bauvorbescheid (Bauvoranfrage) handelt, steht nur
zur Disposition, ob die Stadt Zossen zustimmt, ob der § 246 e BauGB zur
Anwendung kommt.

Ein Grundsatzbeschluss uber das Vorgehen bzgl. des , Bauturbos“
erfolgt im nachsten BBWEU.

Finanzielle Auswirkungen
[ 1)a [X] Nein

Gesamtkosten:

Deckung im Haushalt: [ 1)a [ 1 Nein

Finanzierung
aus der Haushaltsstelle:

Anlage/n




Lage im Raum

Auszug amtl Lageplan

Auszuge FNP und Landschaftsplan




|

o — T | 0| :
| |

Stadt Zossen

Marktplatz 20
15806 Zossen

— Y " Y w ]
T <w = . Tel. (03377) 3040-564
! o

Fax (03377) 3040-762 Lage im Raum

Web: www.zossen.de

= I ) N ‘ 14.01.2026 MaRstab 1:1.500

Kein amtlicher Ausdruck - Nur fiir den Dienstgebrauch!




338

343
e 1839
~~ Wagy . =~ =
\\\:Iﬂ,:’ ~~o e
-

{ oMY w5y

Amtlicher Lageplan |R&.8 s s @Y

14532 Kleinmachnow
wee gem §3 BbgBauVorlV Tel: 033203/78418
Hafst ab 1200 Fax 033203/78420
E-mail_VermGroessel@aol com
1%‘“" Flursticksgronre
17 Lauphave o B vesria
1600m* Nadelbaum
8830 B e v e —_— Z2aun
» 3 ,*. Lateme © Amtangdltache
| 0: M I-' £ Hast -~  Georaditand voh Atage
' P e ! Angel « = Gemabiand gt Anlage
I 1 COITD  Haver
e [ stranenschaa [ offenttches Strafentand
* Gebaudebe stand
% Y verxewszeichen [0 Gaus ALKIS ibernammen
: r B saatamads X Gebaude (Hauptaniage)
o, ;}mm E] Gebaude (Nebenaniage)
”»
£ Scheber geplante Gebiude (Hauptanlagel
\ @  Unterflurhydrant [ sonstige nebenaniage
: b 4 Overflurhydrant ' Gewasserflache
! 0D Eitauf W Hahe uder NHN IDHHN 2016)
..... || [ Wit
e Whs 1 + DG = Womhaus mit Geschossgkeit
| :%uw X scracw {m) = massive Bauwerse =
! Sa = Satteldach
|| 0 €-kKasten Pl=P fannen
\ %uw ®  Baumstumpf g:’."s"(';mm
| [l Ga = Garage
| Wasserhahn OKFFEG = Oberkante Fertigfufiboden EG
B b e B
= First
| 3 WaTSepomge/Duontd GH=Gerngste Gelandehahe im Baufeid
Evantuell vermenders usd eredscre Loilurgen werden ach! dargestedt
Baugrundstuck Lonsstrafle Projektnummer 251486
Landkrers Teltow-Flaming inde x| Anderungsverzeichms
G 2ossen a |14032025 Vorabzug
Gemarkung Dabendarf b
Flur § t
Flurstock 18 4
Flache 1011 m? 3
GB-Blatt 1098 f
figentamer: q
= ;
|

Stadt Zossen
Marktplatz 20
15806 Zossen

Web: www.zossen.de

Auszug
amtl. Lageplan

ohne Mafstab
14.01.2026

Quelle: Amtl. Lageplan

Lore



7 7

>

4 - " = "_.""—_II| \‘

.
* m =" . aVAN. . -
B . .
- N\$* = Kommunale Entwicklung und Kompensation
- x
' ‘ Erweiterungsflachen
g ‘ /3 L 3 Erhalt  Entwicklung
— N— m & ([T Wohnbauflachen, gemischte Bauflachen, gewerbliche Bauflachen,
- & ’ Sonderbauflachen, Verkehrsflachen
- | N [ ] ' 1111111 Bereiche der 3.Anderung des FNP
[ | T geplante Waldflachen (Hinweis aus FNP)
> AN
SNNSW - Geplante Umfahrungen (Hinweis aus FNP)
> /i 4 ¥ <

@® = Abb. 2: Lage des Bauvorhabens innerhalb des Landschaftsplanes (3. Fortschreibung) |



	Vorlage
	Anlage  1 Lage im Raum
	Anlage  2 Auszug amtl Lageplan
	Anlage  3 Auszüge FNP und Landschaftsplan

